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Corporate Governance-Bericht
der Landgesellschaft Schleswig-Holstein mbH (LGSH)
für das Geschäftsjahr 2021
(einschließlich der Abgabe einer Entsprechenserklärung)

Bericht des Aufsichtsrats und der Geschäftsführung der LGSH über die Einhaltung des 
Corporate Governance Kodex – Schleswig-Holstein (CGK-SH) im Geschäftsjahr 2021 

1. Allgemeines 

Die LGSH ist als Tochtergesellschaft der Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) ge-
halten, den Bestimmungen des CGK-SH zu entsprechen. Vor diesem Hintergrund wurde 
in der Aufsichtsratssitzung am 17. Juni 2015 beschlossen, den CGK-SH ab dem Geschäfts-
jahr 2015 in der Gesellschaft anzuwenden. Mit der Aufsichtsratssitzung vom 9. Dezember 
2015 wurde diese Entscheidung mit der Aufnahme der Verpflichtung zur Umsetzung des 
CGK-SH in die Geschäftsordnungen von Aufsichtsrat und Geschäftsführung fortgeführt. 
Eine entsprechende Aufnahme dieser Verpflichtung in den Gesellschaftsvertrag ist für 
die nächste erforderliche Änderung vorgesehen. 

Die LGSH führt als anerkanntes Siedlungsunternehmen des Landes Schleswig-Holstein 
im Sinne des Reichssiedlungsgesetzes im ländlichen Raum Agrarstrukturverbesserungs- 
und Landentwicklungsmaßnahmen durch. Dabei unterstützt die Gesellschaft mit ihrem 
eigenen Bodenfonds das Land in Fragen der Flächenbeschaffung für agrarstrukturelle 
und öffentliche Zwecke (Infrastruktur, Naturschutz). 

Daneben setzt die LGSH im öffentlichen Auftrag das Vertragsnaturschutzprogramm des 
Landes um.

2. Entsprechenserklärung

Aufsichtsrat und Geschäftsführung der LGSH erklären: 
Die LGSH hat im Geschäftsjahr 2021 den Regeln und Handlungsempfehlungen des CGK-
SH entsprochen, sofern nicht im vorliegenden Bericht Abweichungen dargestellt und 
begründet werden. 

Zu CGK-SH Ziffer 2: Gesellschafter und Gesellschafterversammlung 

Den Vorgaben und Empfehlungen in dieser Ziffer des CGK-SH wird vollständig entsprochen. 

Neben der IB.SH (94 % Anteil am stimmberechtigten Kapital) ist die Landwirtschaftliche 
Rentenbank, Frankfurt mit 6 % weiterer Gesellschafter der LGSH. Als bundesunmittel-
bare Anstalt des öffentlichen Rechts wendet die Rentenbank den Public Corporate Go-
vernance Kodex des Bundes an. 

Der Satzung entsprechend besteht zur Beratung und Unterstützung der Geschäftsfüh-
rung ein Aufsichtsrat, der aus zwei Mitgliedern der IB.SH und einem Mitglied der Renten-
bank besteht. 

Geschäftsführung
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Zu CGK-SH Ziffer 3: Zusammenwirken von Geschäftsleitung und Überwachungsorgan 

Den Vorgaben und Empfehlungen in dieser Ziffer des CGK-SH wird vollständig entsprochen. 

Das vom CGK-SH angestrebte enge Zusammenwirken von Geschäftsleitung und Über-
wachungsorgan ist in der LGSH gelebte Praxis. Mit dem Aufsichtsrat wird vertrauensvoll 
zum Wohle des Unternehmens zusammengearbeitet. 

Der Aufsichtsrat wird durch die Geschäftsführung regelmäßig, zeitnah und umfassend 
über alle für die LGSH relevanten Fragen der Planung, der Geschäftsentwicklung, der Ri-
sikolage, des Risikomanagements, der Compliance sowie über die für die LGSH bedeut-
samen Veränderungen des wirtschaftlichen Umfelds informiert. 

Da die LGSH das Siedlungsunternehmen des Landes Schleswig-Holstein ist, unterliegt 
sie auch der Fachaufsicht durch das Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Um-
welt, Natur und Digitalisierung des Landes. Auch hier besteht eine vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit. 

Zu CGK-SH Ziffer 4: Geschäftsleitung 

Den Vorgaben und Empfehlungen in dieser Ziffer des CGK-SH wird weitgehend entsprochen. 

Die Geschäftsführung leitet die LGSH nach kaufmännischen Grundsätzen und wirtschaft-
lichen Gesichtspunkten in eigener Verantwortung. Sie ist dabei den Vorgaben des Gesell-
schaftsvertrages und der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung verpflichtet. Dem 
Aufsichtsrat wird jährlich ein mehrjähriger Unternehmensplan zur Verabschiedung vor-
gelegt, für dessen Umsetzung die Geschäftsführung verantwortlich ist. 

Die Geschäftsführung hat ein Risikomanagementsystem eingerichtet und berichtet dazu 
quartalsweise an den Aufsichtsrat. 

Die Geschäftsführung ist nicht einfach, sondern doppelt besetzt. Dieses ist zur Wahrung 
des Vieraugenprinzips bei der wirtschaftlichen Bedeutsamkeit vieler Entscheidungen 
und zur Risikovermeidung erforderlich. 

Die LGSH hat im Geschäftsjahr 2021 wie im Vorjahr die erforderlichen Merkmale für eine 
große Kapitalgesellschaft nach § 267 HGB Abs. 2 und 3 erfüllt. Weiterhin ist aufgrund der 
wirtschaftlichen Bedeutung der Landgesellschaft im Gesellschaftsvertrag festgehalten, 
dass die Gesellschaft wie eine große Kapitalgesellschaft geprüft wird. Für die Geschäfts-
führung besteht ein vom Aufsichtsrat genehmigter Geschäftsverteilungsplan. 

Die Geschäftsführung der LGSH ist aktuell nicht paritätisch besetzt. Die Erstbestellung 
der bestehenden Besetzung erfolgte im Rahmen der Bestenauslese in den Jahren 2003 
und 2008. Es gab keine Veranlassung, bei den späteren Wiederbestellungen ein neues 
Auswahlverfahren vorzunehmen. 

Die Vergütung der Geschäftsführung setzt sich aus einem fixen und einem variablen Ver-
gütungsbestandteil zusammen. Letzterer ist leistungsabhängig und ist im Rahmen einer 
Zielvereinbarung, die auch Nachhaltigkeitsziele beinhaltet, jährlich neu zu beurteilen. 

Den Geschäftsführern (wie auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern) der LGSH ist be-
wusst, dass sie im Rahmen ihrer Tätigkeit für die LGSH persönliche und private Interessen 
nicht in den Vordergrund stellen oder von Dritten Vorteile fordern oder annehmen dürfen. 



Im Organisationshandbuch der Gesellschaft ist eine entsprechende Dienstanweisung ent-
halten. Dazu gibt es weitere Vorgaben in der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung 
und in den Anstellungsverträgen der Geschäftsführer. Sollten Interessenkonflikte beste-
hen, sind diese offenzulegen und auf höherer Ebene zu entscheiden.

Derzeit werden von der Geschäftsführung keine Nebentätigkeiten ausgeübt, die im 
Interesse des Unternehmens zu übernehmen wären. 

Die Geschäftsführung hat 2021 mit dem Ziel einer nachhaltigen Unternehmensführung 
einen Nachhaltigkeitscheck auf der Basis der Sustainable Development Goals durchge-
führt und eine Wesentlichkeitsanalyse nach dem Verständnis des Deutschen Nachhal-
tigkeitskodex (DNK) erstellt. Die Ergebnisse der Analyse wurden mit dem Aufsichtsrat 
diskutiert und als Nachhaltigkeitsziele in die Unternehmensstrategie implementiert. Die 
Geschäftsführung fühlt sich einer gleichstellungsfördernden, toleranten und diskriminie-
rungsfreien Unternehmenskultur verpflichtet. 

Bereits mit der Aufgabenstellung der Gesellschaft bezüglich der Beschaffung von Flä-
chen für klimarelevante Naturschutzaufgaben (Moorschutz, Wasserrahmenrichtlinie, Ex-
tensivierung) oder die Durchführung des Vertragsnaturschutzes als Dienstleister für das 
Land Schleswig-Holstein trägt die LGSH bei weitem mehr zur CO2-Einsparung bei, als sie 
im Geschäftsbetrieb verursacht. Dessen ungeachtet wird auch dieser durch Maßnahmen 
wie die Einführung von E-Mobilität und Nutzung von Ökostrom möglichst klimafreund-
lich gestaltet. 

Zu CGK-SH Ziffer 5: Überwachungsorgan 

Den Vorgaben und Empfehlungen in dieser Ziffer des CGK-SH wird weitgehend entsprochen. 

Der Aufsichtsrat, dessen Zusammensetzung durch die Gesellschafter bestimmt wird, hat 
sich eine Geschäftsordnung gegeben.

Neben den turnusmäßigen Sitzungen und den anfallenden Entscheidungsvorlagen im 
Umlaufverfahren steht der Aufsichtsratsvorsitzende in regelmäßigem Kontakt zur Ge-
schäftsführung, die einerseits den Vorsitzenden über Vorkommnisse, die für die Leitung 
des Unternehmens wesentlich sind, informiert und andererseits sich mit ihm über die 
Geschäftsentwicklung, die Risikolage, das Risikomanagement sowie die Regeltreue berät. 

Die spezifischen Gegebenheiten des Unternehmens erfordern keine Bildung von Aus-
schüssen. Die Gegebenheiten beinhalten die quartalsweise erfolgende Berichterstattung 
von wirtschaftlicher Lage und Risikolage an das Überwachungsorgan sowie die oben 
dargestellte regelmäßige Kommunikation mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden. 

Im Aufsichtsrat sind aktuell eine Frau und zwei Männer vertreten. 

Die Mitglieder des Aufsichtsrats der LGSH erhalten keine Vergütung für ihre Tätigkeit für 
die LGSH. 

Zwischen den Mitgliedern des Überwachungsorgans und der LGSH bestehen keine ge-
schäftlichen oder persönlichen Beziehungen, die einen wesentlichen und nicht nur vorü-
bergehenden Interessenkonflikt begründen. 



Zu CGK-SH Ziffer 6: Transparenz 

Den Vorgaben und Empfehlungen in dieser Ziffer des CGK-SH wird vollständig entsprochen.

Die LGSH sieht sich einer gleichstellungsförderlichen Unternehmenskultur mit gleichen 
Entwicklungschancen für Frauen und Männer als einem wesentlichen Aspekt guter Un-
ternehmensführung verpflichtet und ist bemüht, den Anteil von Frauen in der eingerich-
teten Führungsebene zu erhöhen. Die gegenwärtigen fünf Führungspositionen sind in 
vier Fällen mit Männern besetzt, die diese Positionen überwiegend langjährig innehaben 
und bei denen kein Grund für eine Abberufung besteht. Die seinerzeitigen diskriminie-
rungsfreien Stellenausschreibungen erfolgten im Rahmen der Bestenauslese. 

Der Stellenbesetzungsprozess bei Führungskräften wird vom Betriebsrat begleitet, und 
bei vergleichbarer fachlicher und persönlicher Eignung werden Frauen bevorzugt be-
rücksichtigt. 

Die Vergütung der Geschäftsführung wird im Anhang des Jahresabschlusses, der seiner-
seits im Internet veröffentlicht wird, offengelegt. 

Dieser CGK-Bericht einschließlich der Entsprechenserklärung zum CGK-SH der LGSH 
wird als eigenständiges Dokument auf der Internetseite der LGSH unter www.lgsh.de 
veröffentlicht. 

Zu CGK-SH Ziffer 7: Rechnungslegung und Abschlussprüfung 

Den Vorgaben und Empfehlungen in dieser Ziffer des CGK-SH wird vollständig entsprochen.

Der Jahresabschluss der LGSH wird von der Geschäftsführung der LGSH nach den Vor-
schriften des Handelsgesetzbuches (HGB) für große Kapitalgesellschaften aufgestellt und 
durch einen von der Gesellschafterversammlung gewählten Abschlussprüfer geprüft.

Die Ergebnisse dieser Prüfung werden dem Überwachungsorgan vom Abschlussprüfer 
vorgestellt und gemeinsam diskutiert. Die Feststellung des Jahresabschlusses erfolgt 
durch die Gesellschafterversammlung.

In der Sitzung vom 9. Juni 2021 hat die Gesellschafterversammlung die wetreu NTRG 
Norddeutsche Treuhand- und Revisionsgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft zum fünften Mal zum Abschlussprüfer bestellt. 

gez. Dietrich von Hobe  gez. Erk Westermann-Lammers 
gez. Gerd von Hippel 

Geschäftsleitung  Aufsichtsratsvorsitzender


